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Antrag und Originalrechnungen bitte an die Bescheinigungsbehörde einsenden (bitte keine Folienhüllen verwenden):







AZ.:







(wird von der Bescheinigungsbehörde ausgefüllt)

Landratsamt Bautzen

Verwaltungsstandort Kamenz

Untere Denkmalschutzbehörde

Macherstr. 57

01917 Kamenz

ANTRAG AUF AUSSTELLUNG EINER BESCHEINIGUNG GEMÄß §§ 7 i, 10 f UND

11 b EINKOMMENSTEUERGESETZ (EStG)

1. Antragsteller

	Name, Vorname
     


	Anschrift
     


	Anschrift des Denkmalobjektes (falls abweichend von Anschrift)
     


	Telefon (tagsüber)     
Telefax       
E-Mail        



Der Antragsteller ist:

 FORMCHECKBOX 

Eigentümer
 FORMCHECKBOX 

Vertreter des Eigentümers (Vollmacht beilegen)
2. Maßnahme

Die Maßnahme betrifft ein

 FORMCHECKBOX 

Baudenkmal

 FORMCHECKBOX 

Gebäude als Teil eines Denkmalschutzgebietes 
nach § 21 Sächsisches Denkmalschutzgesetz/SächsDSchG

 FORMCHECKBOX 

Gebäude, welches als Teil einer Sachgesamtheit unter Denkmalschutz steht
3. Bezeichnung der Baumaßnahme

	Bezeichnung der Baumaßnahme und genaue Adresse des Objektes, bei einem Gebäudeteil
zusätzlich genaue Beschreibung


	     


	

	

	

	

	

	

	


4. Dauer der Baumaßnahme

	Begonnen (Jahr)                                             Beendet (Jahr)      



5. Antragssumme (EUR):      

 FORMTEXT 
     
Hinweise für die Aufstellungen der Rechnungen

-
Originalrechnungen sind nach Gewerken oder Bauteilen zu ordnen, fortlaufend zu nummerieren und in der Tabelle „Aufstellung der Rechnungen“ (Excel-Tabelle) einzutragen.

-
Die Tabelle bitte auf PC erfassen und sofern möglich in elektronischer Form zur Verfügung stellen.
-
Der Zahlungsnachweis ist vor die Rechnungen (Kopie des Kontoauszuges oder Gleichwertiges) zu heften.

-
Sofern Skonti, Rabatte oder Sicherheitseinbehalte in Anspruch genommen, ist der tatsächlich gezahlte Betrag in der Spalte „durch den Antragsteller geltend gemachter Betrag“ einzutragen.

-
Bei Baumarktrechnungen müssen die Kassenzettel Menge, Artikel und Preis eindeutig erkennen lassen, da ansonsten eine Zuordnung zu den Baumaßnahmen nicht möglich ist.

-
Pauschalrechnungen können nur berücksichtigt werden, wenn das dazugehörige Originalangebot/der Kostenvoranschlag beigefügt ist. 
-
Schlussrechnungen müssen immer vorgelegt werden. Allein auf der Grundlage von Abschlagsrechnungen kann keine Anerkennung von Aufwendungen erfolgen.
-
Bei Durchführung der Baumaßnahmen durch einen Bauträger, Baubetreuer oder Generalunternehmen ist eine notwendige Prüfung der Einzelrechnungen nur möglich, wenn der Antragsteller die spezifizierten Originalrechnungen der Handwerker, Subunternehmer und Lieferanten an den Bauträger sowie einem detaillierten Einzelnachweis über die Vergütung für dessen eigene Leistung vorliegt.
6. Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln

Falls Zuschüsse von einer für Denkmalschutz oder Denkmalpflege zuständigen Behörde gewährt worden sind, bitte hier auflisten:

	Zuwendungsgeber

	Auszahlungsdatum
	Auszahlungsbetrag (EUR)

	     

	     
	     

	     

	     
	     


	     

	     
	     

	     

	     
	     

	
	Gesamt:
	     


	Ort, Datum                                                           Unterschrift



Anlagen:

 FORMCHECKBOX 

Ordner/Hefter/Bündel der Originalrechnungen (numerisch geordnet und aufgelistet)
 FORMCHECKBOX 

Kopien der Zahlungsnachweise
 FORMCHECKBOX 

Kopie des Antrages auf Erteilung der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung oder der 
Baugenehmigung
 FORMCHECKBOX 

Kopie der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung oder Baugenehmigung mit Auflagen zum Denkmalschutz
 FORMCHECKBOX 

Fotodokumentation Zustand alt/neu über die geltend gemachten Maßnahmen

 FORMCHECKBOX 

Vollmacht, sofern eine Bevollmächtigung des Antragstellers vorliegt
bei Baumaßnahmen an Eigentumswohnungen zusätzlich:
 FORMCHECKBOX 

Kopie des Kaufvertrages mit Angaben über den Miteigentumsanteil und über das Vertragsdatum
 FORMCHECKBOX 

Zahlbelege/Bestätigung des Bauträgers über die vollständige Kaufpreiszahlung
